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1. Auftrag und Herangehensweise

Die Gemeinde Schonefeld entwickelt den Bebauungsplan Nr. 04/17.

Nach § 1 BauGB /17/ sollen bei der Aufstellung von Bauleitplanen auch die allgemeinen Anforderungen an
gesunde Wohnverhaltnisse und die Belange des Umweltschutzes bertcksichtigt werden. § 1 BauGB /17/
verpflichtet die Stadte und Gemeinden, diese Aspekte des Umweltschutzes im Rahmen der Bauleitplanung
abwagend zu berticksichtigen.

In diesem Sinne ist im Rahmen des durchzuflihrenden Planverfahrens eine Beurteilung zum
Schallimmissionsschutz vorzunehmen.

Die im Rahmen des akustischen Gutachtens vorgenommene Beurteilung dient der Aufklarung von
schalltechnischen Sachverhalten als Grundlage fiir pflichtgemaRe Ermessungsentscheidungen durch den
Planungsverantwortlichen. Ergebnisabhéngig ist in der Planung Gber die Aufnahme von Festsetzungen zu
entscheiden oder Mdglichkeiten einer Konfliktbewaltigung in einer nachgeordneten Entscheidungsebene im
Bedarfsfalle zu beschreiben.

Das Gutachten hat sich dabei mit Larmwirkungen auf schutzbedurftige Bereiche im Plangebiet und mit
Larmwirkungen aus dem Plangebiet auf schutzbediirftige Bebauungen/Bauflachen auRerhalb des
Plangebietes auseinander zu setzen.

Der Bebauungsplan legt groRflachig gegliederte Gewerbegebietsflachen fest.
Die Bebauungsplanung wird als Angebotsplanung ohne konkreten Objektbezug vorgenommen.

Das Gutachten geht in seiner Beurteilungsmethodik auf Grund des Angebotsplanungscharakters von noch
unbestimmten Objektplanungen aus.

Als Mittel der Konfliktbewaltigung wird fiir die Wirkung auf schutzbedrftige AuRenbereiche eine
Emissionskontingentierung vorgenommen.

Zur Bewaltigung der erkennbaren Verkehrslarmkonflikte im Planbereich werden fir den Parameter
Beurteilungspegel AuRenlarmsituationen flachig vorgegeben.

Die eigentliche Manahmenumsetzung wird in der nachgeordneten Objektplanungsebene vorgenommen.
Dabei kdnnen objektbezogene Schallschutziésungen in ihrer Wirkung gegentber Verkehrslarm
angerechnet werden, beispielsweise schallabschattende Wirkungen auf Grund von Geb&udeanordnungen.
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2. Ortliche Situation

Die Gesamtsituation ist aus den Plandarstellungen in der Anlage 1 ersichtlich.

Das Bebauungsplangebiet grenzt im:

Norden an eine geplante Gewerbegebietsflache mit zwischengelagerter Transversale,
Westen an die zukiinftige Transversale,

Suden an vorhandene Verkehrsflachen,
Osten teilweise an die Autobahn 117 bzw. an eine geplante Gewerbegebietsflache.
Zur weiteren Beschreibung wird auf die Planungsunterlage einschlieBlich Begriindung verwiesen.

3. Grundlagen
3.1 Planungsunterlagen
[A] Bebauungsplan Nr. 04/17, Planzeichnung, Stand 4/2021, Stadtplanung Wieferig & Suntrop

3.2 Vorschriften, Beurteilungsgrundlagen, Quellen

M/ IMMI Programmsystem zur rechnergestltzten Larmprognose, Wélfel Mel3systeme Software GmbH
& Co. KG, Héchberg

2/ DIN 45691, Ausgabe: 2006-12, Gerauschkontingentierung

13/ DIN 18005-1, Ausgabe: 2002-07, Schallschutz im Stadtebau, Teil 1: Grundlagen und Hinweise flr
die Planung

/4] DIN 18005-1, Beiblatt 1, Ausgabe: 1987-05, Schallschutz im Stadtebau, Berechnungsverfahren;
Schalltechnische Orientierungswerte flr die stadtebauliche Planung

/5/  BauNVO - Baunutzungsverordnung, Verordnung Uber die bauliche Nutzung der Grundstticke in der
aktuellen Fassung

16/ Gesetz zum Schutz vor schadlichen Umwelteinwirkungen durch Luftverunreinigungen, Gerausche,
Erschitterungen und &hnliche Vorgange (Bundes-Immissionsschutzgesetz - BImSchG) in der
aktuellen Fassung

7/ DIN 45645-1, Ausgabe: 1996-07, Ermittlung von Beurteilungspegeln aus Messungen - Teil 1:
Gerauschimmissionen in der Nachbarschaft

18/ VDI 2720, Ausgabe: 1997-03, Schallschutz durch Abschirmung im Freien

9/ TA Larm - Technische Anleitung zum Schutz gegen Larm vom 11. August 1998

10/ VDI 3770, Ausgabe: 2012-09, Emissionskennwerte von Schallquellen - Sport- und Freizeitanlagen

11/ Parkplatzlarmstudie Bayerisches Landesamt flir Umweltschutz, 6. Auflage, 2007

12/ DIN 45681, Ausgabe: 1992-01, Bestimmung der Tonhaltigkeit von Gerauschen und Ermittlung eines
Tonzuschlages fir die Beurteilung von Gerauschimmissionen
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113/ Erlass des Ministeriums flr Umwelt, Naturschutz und Raumordnung. Beriicksichtigung der
Witterungsbedingungen bei der Ermittlung der Geraduschimmissionen nach TA Larm, 02.06.1999
(zurlickgezogen, aber durch LUA zur Anwendung empfohlen)

114/ RLS-19, Richtlinie fiir Larmschutz an Strallen, Ausgabe 1919

115/ Sechzehnte Verordnung zur Durchfiihrung des Bundesimmissionsschutzgesetzes - 16. BImSchV /
Verkehrslarmschutzverordnung in der aktuellen Fassung

116/ DIN 45691, Ausgabe: 2006-12, Gerauschkontingentierung

17/ Baugesetzbuch in der aktuellen Fassung

18/ 1. FLugLSV - Erste Verordnung zur Durchfihrung des Gesetzes zum Schutz gegen Fluglarm
(Verordnung Uber die Datenerfassung und das Berechnungsverfahren fiir die Festsetzung von
Larmschutzbereichen)

119/ FluLarmG - Gesetz zum Schutz gegen Fluglarm in der Fassung der Bekanntmachung vom
31. Oktober 2007 (BGBI. | S. 2550)

/20/  Schall 03 - Berechnung des Beurteilungspegels fiir Schienenwege (Schall 03), Anlage 2 zu § 4,
16. BImSchV, geéndert durch die Verordnung zur Anderung der 16. BlmSchV vom 18. Dezember
2014 (BGBI. S. 2271)

121/ 2. FlugLSV - Zweite Verordnung zur Durchfiihrung des Gesetzes zum Schutz gegen Fluglarm
(Flugplatz-Schallschutzmafnahmenverordnung)

122/ DIN 4109, Ausgabe 1989, Schallschutz im Hochbau

123/ Abstandsleitlinie Brandenburg vom 06.06.1995 (zurlickgezogen)

24/ DIN 4109-1, Ausgabe: 2018-01, Schallschutz im Hochbau - Teil 1: Mindestanforderungen

125/ DIN 4109-2, Ausgabe: 2018-01, Schallschutz im Hochbau - Teil 2: Rechnerische Nachweise der
Erflllung der Anforderungen

3.3 Sonstige Grundlagen

[1]  Ortstermine
- .am 14.05.2018 zur Bestandsaufnahme mit Kurzzeitmessungen

[2]  Flachennutzungsplan, Gemeinde Schonefeld, FTN-Teil 1: Ortsteile GroRziethen und Schonefeld,
Stand 02.11.2017

[3] Email vom 12.06.2018, DB Umwelt, Verkehrsdaten und Streckenbelegungen, Prognose 2025

[4]  Verkehrliche Untersuchung zur Anschlussstelle Hubertus vom Mai 2018

[5]  Stellungnahme im Rahmen des Vorentwurfes vom 04.04.2018, LfU Brandenburg

[6] Stellungnahme zum Umgang mit DIN 4109 (1989) vom 26.07.2018, LfU Brandenburg

[7]  Ermittlung und Festsetzung des Larmschutzbereiches am Flughafen Berlin Brandenburg (BER),
Stand 18.07.2014, MUGV Brandenburg

[8] Verkehrliche Untersuchung zur Anschlussstelle Hubertus vom Mai 2021, PST GmbH
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4. Vorbelastung

Die Vorbelastung ist die Belastung eines Nachweisortes mit Gerauschimmissionen von Anlagen ohne den
Immissionsbeitrag der zu beurteilenden Anlage.

Dabei ist zu bemerken, dass die Berlicksichtigung von Vorbelastungen larmartabhangig in jeder einzelnen
Beurteilungsvorschrift unterschiedlich zu berlcksichtigen ist.

Bei Bewertungen von StralRenverkehrslarm gelten keine Vorbelastungen. Die zu bewertende Anlage kann
beispielsweise den Immissionsgrenzwert nach 16. BimSchV /15/ ausschdpfen.

Die TA Larm /9/ verlangt Vorbelastungsbetrachtungen. Sind Vorbelastungen vorhanden aber nicht konkret
erfassbar, ist die zu beurteilende Anlage genehmigungsfahig, wenn deren Immission 6 dB unterhalb des
Immissionsrichtwertes liegt.

Im vorliegenden Gutachten wird auf eine Anlagenbewertung nach TA Larm /9/ im Zusammenhang mit den
Emissionskontingenten der Gewerbegebietsflachen im Plangebiet Bezug genommen.

5. Immissionsorte

Entsprechend der unter Pkt. 1 beschriebenen Herangehensweise sind mafigebliche Immissionsorte
aulerhalb der Plangrenzen gewahlt. Innerhalb der Plangrenzen wird die Gerauschsituation auch
ausreichend durch eine flachenhafte Darstellung beschrieben.

Aufgrund der Plansituation werden vier Immissionsorte als Bezugs-Immissionsorte BIO vorrangig flr das
Kontingentierungsverfahren gewahit. Diese Anzahl von Immissionsorten stellt sicher, dass bei Einhaltung
der vorgegebenen Planwerte an diesen Orten auch in entfernteren Drittbereichen keine Uberschreitung von
Planwerten zu erwarten ist.

Die Plankoordinaten sind in nachstehender Tabelle 1 angegeben.

Tabelle 1 Plankoordinaten flir Bezugs-Immissionsorte BIO

Bezugs-Immissionsort Plankoordinaten

BIO1 X: 3401684

Waltersdorf y: 5802573

Berliner StralRe 24 z: relativ4 m
x: 3400755

BIO2

BER, Hotel y: 5803694
Z: relativ4 m
X: 3401670

BIO3 .

WHS, Fuchsgasse 5 y 5804542
Z: relativ4 m

GWJ Ingenieurgesellschaft fir Bauphysik GbR, Berliner Strale 62, 03046 Cottbus, Telefon (0355) 791689, Telefax 791685
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Bezugs-Immissionsort Plankoordinaten

BIO4 x: 3402301

Waltersdorf y: 5802865

Lilienthalstrale 25 z: relativ4 m

Weiter sind 4 informative Referenz-Immissionsorte auf die Flachenmitte der Planflachen GE1 bis GE5
gesetzt, an denen die zu erwartende Verkehrslarmbelastung numerisch erkennbar ist.

6. Immissionsrichtwerte und Schutzziele

Innerhalb und aulerhalb des Planbereiches wirken verschiedene Larmquellen. Das sind die Larmarten
Verkehrslarm, Fluglarm und Gewerbelarm. Jede Larmart hat ihre eigene Berechnungs- und
Bewertungsvorschrift und ist hinsichtlich der Einhaltung von Werten mehr oder weniger verpflichtend.
Insofern werden Richtwerte, Orientierungspunkte und Grenzwerte vorgeschrieben.

Eine Summenbetrachtung aller Larmarten ist in Deutschland formal-rechtlich derzeitig noch
ausgeschlossen. Insofern erfolgt auch keine Summenpegelbetrachtung im Vergleich mit Anforderungen.

Gewerbelarm

Gewerbeldrm ist nach der TA Larm /9/ zu behandeln.

Unter Pkt. 6.1 der Verwaltungsvorschrift werden nachstehende Immissionsrichtwerte flr
Mischgebietslagen/Gewerbegebietslagen genannt:

tagsUber 60 /65 dB(A)
nachts 45 /50 dB(A)
(ungtnstigste Nachtstunde)

Strallenverkehrslarm nach 16. BImSchV /15/

Fur den Neubau von StralRen und Parkplatzen gelten die Immissionsgrenzwerte der 16. BImSchV /15/.
Unter § 2 der Verordnung werden nachstehende Immissionsgrenzwerte fur Mischgebietslagen/
Gewerbegebietslagen genannt:

Tag 64 /69 dB(A)
Nacht 54 /59 dB(A)

GWJ Ingenieurgesellschaft fir Bauphysik GbR, Berliner Strale 62, 03046 Cottbus, Telefon (0355) 791689, Telefax 791685
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Straenverkehrsldrm/Gewerbeldrm nach DIN 18005 /3/

Fur die hochstzulassige Einwirkung von Stralenverkehrslarm/Gewerbelarm in stadtebaulichen
Mischgebietslagen/Gewerbegebietslagen gelten die Orientierungswerte nach Beiblatt 1 zu DIN 18005 /4/.
Unter Pkt. 1.1 des Beiblattes 1 werden nachstehende Orientierungswerte genannt:

Strallenverkehrslarm
Tag 60 /65 dB(A)
Nacht 50 /55 dB(A)
Gewerbelarm
Tag 60 /65 dB(A)
Nacht 45 /50 dB(A)

Schutzziele fiir das Plangebiet
Das Plangebiet wird stadtebaulich als Gewerbegebietsflache entwickelt. Flr diese Zweckbestimmung
werden angemessen die nachstehenden Schutzziele definiert:

- Schutzziel gegenuber Verkehrslarm <65 dB tags / < 55 dB nachts
- Schutzziel gegenuber Gewerbelarm <65 dB tags / < 50 dB nachts

7. Wirkungen auf das B-Plangebiet
7.1 StralRenverkehrslarm

7.1.1 Offentlicher StraRenverkehr

7.1.1.1 Bewertungsmodell 6ffentlicher StralRenverkehr

Als mafRgebliche Berechnungsvorschrift wird die Richtlinie fur Larmschutz an Stralen - RLS-19 /14/
herangezogen.

Die Beurteilung des Verkehrslarms aus offentlichen Straen stellt auf einen Mittelungspegel und auf einen
Beurteilungszeitraum von 8/16 Stunden im Nacht-/Tageszeitraum ab. Zuschlage fur besondere Lastigkeits-
wirkungen vergibt das Verfahren im Vergleich zur TA Larm nicht.

Emissionsmodell
Das Emissionsmodell kennt 3 verschiedene Fahrzeugarten, fr die ein Grundwert Lwo geschwindigkeits-
abhangig eingefihrt ist.

GWJ Ingenieurgesellschaft fir Bauphysik GbR, Berliner Strale 62, 03046 Cottbus, Telefon (0355) 791689, Telefax 791685
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Aus dem Grundwert Lwo wird fir jede Fahrzeugart der Schallleistungspegel Lw mit bis zu 4 additiven
GroRen wie folgt gebildet.

L, 26 (Viz6) =Lwo,r26 (VE26) + Dsp,spt r26 (Vez6) +Din e (8 Vez6) + Dk kr (X) + Dyt (hpen, W)

Grundwert fir den Schallleistungspegel eines Fahrzeuges der Fahrzeuggruppe FzG
bei der Geschwindigkeit vr.c

Lwo,FzG (VFzG)

Dspsotrc(Vrzg) = Korrektur fir den Straendeckschichttyp SDT, die Fahrzeuggruppe FzG und
die Geschwindigkeit vrzc

Din F2G (VFz6) = Korrektur fiir die Langsneigung g der Fahrzeuggruppe FzG bei der
Geschwindigkeit vz

Dkt (X) = Korrektur flir den Knotenpunkttyp KT in Abh. von der Entfernung zum Knotenpunkt x

Zuschlag fiir die Mehrfachreflexion bei einer Bebauungshdhe hgeh und den Abstand
der reflektierenden Flachen w

Drefl (NBeb,W)

Ausbreitungsmodell
Das Ausbreitungsmodell legt das Teilstlickverfahren zu Grunde und bildet fiir jede Fahrtrichtung eine

eigene Quelllinie. Fur die Quelllinien werden langenbezogene Schalleistungspegel L'w mit nachstehendem
Modell generiert und in das Ausbreitungsmodell eingefiihrt.

100-py-p,  10% wRkw(vpia)

Lyw=10 -1g[M] +10 -Ig 100 . — +
by 107 W) py 10”0 WLkW2(viwz)
100 Vikwl 100 Vikw2
mit
M = stlndliche Verkehrsstarke der Quelllinie in Kfz/h
Lwre (Vrzg) = Schallleistungspegel fir die Fahrzeuge der Fahrzeuggruppe FzG (Pkw, Lkw1
und Lkw2) bei der Geschwindigkeit vrzc
VFzG = Geschwindigkeit flr die Fahrzeuge der Fahrzeuggruppe FzG (Pkw, Lkw1 und Lkw2)
in km/h
P1 = Anteil an Fahrzeugen der Fahrzeuggruppe Lkw1 in %
P2 = Anteil an Fahrzeugen der Fahrzeuggruppe Lkw2 in %
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Im Schallausbreitungsmodell wird die Dampfung Da auf dem Ausbreitungsweg, die Pegelminderung durch
geometrische Divergenz Dy, durch Luftddmpfung Dam, durch Bodendampfung Dgr und durch Abschirmung

D, beriicksichtigt. Reflexionen erster und zweiter Ordnung sind modellabhangig zu beachten.

Letztendlich wird der Beurteilungspegel L aus der energetischen Summe Uber die Schalleintrage aller
Fahrstreifenteilstiicke L'r mit nachstehendem Grundzusammenhang gebildet:

L=10"Ig [10°1 7]

mit
L¢ = Beurteilungspegel fir die Schalleintrége aller Fahrstreifen in dB

wobei sich L' wie nachstehend ergibt:

L', =10- lgz 100,1'{LWI,i+10'1g[li]—DA,i—DRvLi—Dsz,i}
i

mit

Lwi = langenbezogener Schallleistungspegel des Fahrstreifenteilstiicks i in dB

l = Lange des Fahrstreifenteilsticks in m

Dai = Dampfung bei der Schallausbreitung vom Fahrstreifenteilstick i zum
Immissionsort in dB

Drv1, = anzusetzender Reflexionsverlust bei der ersten Reflexion fiir das

Fahrstreifenteilstiick i
in dB (nur bei Spiegelschallquellen)

Drv2i = anzusetzender Reflexionsverlust bei der zweiten Reflexion flr das
Fahrstreifenteilstiick i in dB (nur bei Spiegelschallquellen)

7.1.1.2 Eingangsdaten fir schalltechnische Berechnungen

Die Untersuchung wird flr die Autobahnen 117 und 113, die Transversale und die Planstral3en
vorgenommen.

Prognostischer Verkehr

Als Grundlage fiir die Verkehrsdaten wird die verkehrliche Untersuchung zur Anschlussstelle Hubertus [4]
herangezogen.

Nachstehende Ansétze werden entsprechend RLS -19 [8] getroffen:
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A 1172
— Durchschnittliche Tagliche Verkehrsstéarke
LKW-Anteil tags/nachts

zulassige Hochstgeschwindigkeit

Strallendeckschichtkorrektur
Langsneigungskorrektur firg =0 %

A 1132
— Durchschnittliche Tagliche Verkehrsstéarke
LKW-Anteil tags/nachts

zulassige Hochstgeschwindigkeit

Strallendeckschichtkorrektur
Langsneigungskorrektur firg = 0 %

Transversale 1
Durchschnittliche Tagliche Verkehrsstarke
LKW-Anteil tags/nachts

zulassige Hochstgeschwindigkeit

Strallendeckschichtkorrektur
Langsneigungskorrektur firg =0 %

Transversale 2
Durchschnittliche Tagliche Verkehrsstéarke
LKW-Anteil tags/nachts

zulassige Hochstgeschwindigkeit

Strallendeckschichtkorrektur
Langsneigungskorrektur firg =0 %

: DTVw (2025) = 42200 KFZ/24 Std.
: Lkw1 mitp1=3%,p2=10%"

c Lkw2 mitp1=11%,p2=25%"

: Vekw = 100 km/Std.

Vi = 80 km/Std.

: Dsp =0 dB - Asphalt

:Din=0dB

: DTVw (2025) = 133200 KFZ/24 Std.
: Lkw1 mitp1=3%,p2=10%"

c Lkw2 mitp1=11%, p2=25%"

: Vpkw = 120 km/Std.

Vi = 80 km/Std.

: Dsp =0 dB - Asphalt

:Din=0dB

: DTVw (2025) = 32900 KFZ/24 Std.
: Lkw1 mit p1 =10 %, p2=10 %

: Lkw2 mit p1 =10 %, p2=10 %

: Vpkw = 90 km/Std.

: Vi = 50 km/Std.

: Dsp =0 dB - Asphalt

:Din=0dB

: DTVw (2025) = 17900 KFZ/24 Std.
: Lkw1 mitp1=11,5%, p2=11,5%
: Lkw2 mitp1=11,5%, p2=11,5%
: Vpkw = 90 km/Std.

: Vi = 50 km/Std.

: Dsp =0 dB - Asphalt

:Din=0dB
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Transversale 3

— Durchschnittliche Tagliche Verkehrsstéarke
LKW-Anteil tags/nachts

zulassige Hochstgeschwindigkeit

Strallendeckschichtkorrektur
Langsneigungskorrektur firg =0 %

Planstralle

1) Da die VTU keine getrennten Tag-/Nacht-Schwerlastanteile angibt, werden die Ansatze nach RLS-19 gewahlt.

Durchschnittliche Tagliche Verkehrsstarke
LKW-Anteil tags/nachts

zulassige Hochstgeschwindigkeit

Strallendeckschichtkorrektur
Langsneigungskorrektur firg = 0 %

: DTVw (2025) = 16400 KFZ/24 Std.
: Lkw1 mitp1=3,5%,p2=3,5%
: Lkw2 mitp1=3,5 %, p2=3,5%
: Vpkw = 90 km/Std.

: Vi = 50 km/Std.

: Dsp =0 dB - Asphalt
:Din=0dB

: DTVw (2025) = 973 KFZ/24 Std.
: Lkw1 mitp1 =10 %, p2=5%

: Lkw2 mitp1 =10 %, p2=5%

: Vpkw = 90 km/Std.

: Vi = 50 km/Std.

: Dsp =0 dB - Asphalt
:Din=0dB
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2) Da die Verkehrsstérkenkarte 2030 keine Angaben macht, werden die Verkehrszahlen fiir den Prognosehorizont 2025
weiter verwendet.

7.1.1.3 Berechnungsergebnisse

Die prognostizierte Immissionssituation fiir den StraRenverkehrslarm ist als Summenkarte gemeinsam mit
dem Schienenverkehrslarm in der Anlage 2 dokumentiert. In der Tabelle 1 der Anlage 2 sind die

Teilbeurteilungspegel aus StralRenverkehr/Schienenverkehr ablesbar.
Nachstehende Tabelle 2 zeigt die Ergebnisse des Gesamt-Verkehrslarmeinflusses an den gewéhlten

Referenz-Immissionsorten 101 bis 104 im Plangebiet.

Tabelle 2

Berechnungsergebnisse zum Beurteilungspegel - Straenverkehr/Schienenverkehr

an Immissionsorten - |0 Verkehr

Referenz-Immissionsort Beurteilungspegel Tag dB(A)
Nr.  Bezeichnung Verkehrslarm
Orientierungswert® Tag / Nacht Prognose Tag / Nacht
01 Verkehr, GE4 65/55 64 /58
102  Verkehr, GE4 65/55 64 /59
I03  Verkehr, GE5 65/55 67 /63
[04  Verkehr, GE1 65/55 67 /61

%  Orientierungswert entsprechend DIN 18005
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7.1.1.4 Bewertung

Die prognostisch zu erwartende Straenverkehrslarmsituation im Plangebiet wird mit ca. tags zwischen
65 dB und 73 dB bzw. nachts zwischen 60 dB und 69 dB festgestellt. Die festgestellten
Verkehrslarmimmissionen Uberschreiten teilweise die gewahlten Schutzziele. Das trifft insbesondere auf
den Nachtzeitraum zu.

Den entscheidenden Verkehrslarmanteil emittieren die Autobahnen, hier insbesondere die A 117. Auffallig
ist, dass die Transversale auf Grund ihrer Nahe zum Plangebiet zu erheblichen Anteilen die Verkehrslarm-
situation mit bestimmt.

7.2 Schienenverkehrslarm
7.2.1 Bewertungsmodell

Die Berechnung des Beurteilungspegels flr Schienenwege wird nach Schall 03 /20/ vorgenommen.

Die Bestimmung der Schallemissionspegel von Schienenwegen und die Berechnung der Beurteilungspegel
im Plangebiet erfolgt mit Hilfe des Rechenprogramms IMMI /1/ auf der Grundlage der Anlage 2 zur

16. BImSchV "Berechnung des Beurteilungspegels fur Schienenwege - SCHALL 03" /20/.

Zu den numerischen Zusammenhangen wird auf die Berechnungsvorschrift verwiesen.
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7.2.2 Eingangsdaten fur schalltechnische Berechnungen

Als Eingangsdaten sind die betriebstechnischen Planungsdaten der Deutschen Bahn [3] entsprechend der
nachstehenden Tabelle 3 eingefihrt.

Tabelle3 DB Umwelt-Larmschutz (TUL) - Verkehrsdaten zur Schallberechnung
an Strecken der DB Netz AG, 28.05.2018
Bahnzubringer Konigs Wusterhausen / Berlin-Flughafen BER

7.2.3 Berechnungsergebnisse

Die Berechnungsergebnisse sind im Ergebnis zum Gesamtverkehr in Tabelle 2 integriert.
Aus Anlage 2, Tabelle 1 ist der Teilbeurteilungspegel fiir Schienenverkehrslarm ersichtlich.

7.2.4 Bewertung

Der zu erwartende Schienenverkehrslarmanteil liegt beispielsweise im nérdlichen Planbereich unterhalb
von 45/40 dB(A) im Tag-/Nachtzeitraum.

Der Schienenverkehrslarmanteil unterschreitet sehr deutlich die gegebenen Orientierungswerte flir
Gewerbegebietslagen, Schienenverkehrslarm hat keinen Anteil am ausgewiesenen Gesamtpegel.

Die Schienenverkehrslarmprognose basiert auf den in Tabelle 3 dargestellten Eingangsdaten des
Prognosehorizontes 2025. Auch fiir die Datengrundlage der Verkehrsprognose 2030 wird sich die
getroffene Bewertung des Schienenverkehrslarmeinflusses auf das Plangebiet nicht korrigieren. Diese
Feststellung wird mit der Argumentation deutlich, dass sich selbst bei einer Verdopplung der
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Schienenverkehrszahlen nur um 3 dB héhere Schienenverkehrslarmimmissionen im Plangebiet einstellen
werden. Damit bleibt der Schienenverkehrslarm ohne Einfluss auf den in diesem Gutachten
ausgewiesenen Gesamtpegel als Verkehrslarmeinfluss.

7.3 Fluglarm
7.3.1 Bewertungsmodell

Fluglarmimmissionen sind im Rahmen dieses Schalltechnischen Gutachtens nicht berechnet. Die Daten
sind entnommen aus den Quellen zur Ermittlung und Festsetzung des Larmschutzbereiches am Flughafen
Berlin Brandenburg (BER) [7].

7.3.2 Immissionssituation

Der Geltungsbereich des Bebauungsplanes grenzt an festgesetzte Larmschutzbereiche des Flughafens
Berlin Brandenburg.

Konkret wird das Plangebiet von der Tag-Schutzzone 1 nicht berihrt. Der Kartierungsbereich der
Tag-Schutzzone 2 tangiert das Plangebiet nur im auRersten sudlichen Bereich der Gewerbegebietsflachen
GE3 und GE5. Der Planteil mit den sudlich der Planstrafle B eingeordneten Gewerbeflachen GE3 und GE5
liegt in der Nacht-Schutzzone.

Fur von Larmschutzbereichen betroffene Plangebiete gelten die Schallschutzregelungen der

2. Flugplatz-SchallschutzmaRnahmenverordnung (2. FlugLSV).

Nach § 3 dieser Verordnung sind Schallschutzmalinahmen flir die Nacht-Schutzzone wie nachstehend

zu realisieren:

bei einem aquivalenten Ry res flr
Dauerschallpegel fiir die Nacht Schlafraume
(LAeq,Nacht) von
weniger als 50 dB(A) 30dB
50 bis weniger als 55 dB(A) 35dB
55 bis weniger als 60 dB(A) 40 dB
60 bis weniger als 65 dB(A) 45dB
65 dB(A) und mehr 50 dB

Die betroffenen Planflachen GE3 und GES5 liegen in dem gekennzeichneten Dauerschallpegelbereich 50
bis 55 dB. Die Anforderung R'wres beschreibt das bewertete Bauschallddmm-MalR des Umfassungsbauteils
in Analogie zu DIN 4109 Ausgabe 1989.

Nach den vorliegenden Nutzungsschablonen waren von dieser Regelung ausschlieRlich Hotelanlagen
betroffen.
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Die das siidliche Plangebiet tangierende Tag-Schutzzone 2 16st keinen Schallschutzanspruch
entsprechend der 2. FlugLSV /21/ aus, da in diesem Bereich keine schutzbedirftigen Einrichtungen im
Sinne von § 1 der 2. FlugLSV /21/ planbar sind. Diese Flache wird von dem Schutzbereich zur Autobahn
und fir das Versickerungsbecken in Anspruch genommen.

Bez(glich des Tagschutzes gegenuber Fluglarm gelten die Regelungen der Schallschutznorm

DIN 4109 /22/.

Nach den vorliegenden Kartierungen zu den Fluglarmschutzbereichen ist im Bereich der sudlichsten
Planflache von einem aquivalenten Dauerschallpegel von tags kleiner 60 dB auszugehen.
Verkehrslarmimmissionen liegen in diesem stdlichsten Planbereich bis zu 10 dB iber der
Fluglarmimmission. Damit ergeben sich die Anforderungen an die baulichen SchutzmalRnahmen in der
Regel immer in Analogie zu den Festsetzungen zum Verkehrslarm. Eine Priifung im Einzelfall ist in der
Objektplanung immer vorzunehmen.

Aus den Festsetzungen zum Schallschutz gegeniber Verkehrslarm ergeben sich deutlich hdhere
bauakustische Anforderungen als vergleichsweise gegentber Fluglarm. Insofern werden die
Anforderungen gegeniiber Fluglarm immer abgedeckt sein. Eine Ausnahme bildet der Festsetzungspunkt,
dass ausnahmsweise ein geringerer MaRgeblicher Aullenlarmpegel im Zusammenhang mit gegenseitiger
Gebaudeabschattung angesetzt werden kann.

Das gilt fir Fluglarm nicht.

7.3.3 Bewertung
Mit Realisierung des durch Rechtsvorschriften vorgegebenen bautechnischen Schallschutzes fur
Aulenbauteile schutzbedrftiger Einrichtungen sind die Schutzziele gegentber Fluglarm erfllt.
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8. Wirkungen aus dem B-Plangebiet
8.1 Gewerbelarm

Um einer Konfliktsituation im derzeitig beplanten und unbeplanten Nachbarschaftsbereich vorzubeugen
wird fur die Planflache ein Emissionskontingent auf der Grundlage der DIN 45691 /2/ eingeflihrt.

8.1.1 Allgemeines

Zur Beschreibung des zulassigen Emissionsverhaltens von Betrieben und vorsorglichen Sicherung der
Einhaltung umweltrelevanter Belange in schutzbediirftigen Drittbereichen ist bisher die Abstandsleitlinie
/23/ angewendet worden.

Die Abstandsleitlinie diente als Orientierung hinsichtlich ausreichender Abstande zwischen emittierenden
Anlagen und schutzbedirftigen Gebieten, wobei sich die Umweltvertraglichkeitsbeurteilung nicht nur auf
Larm bezieht. Vorteilhaft bei diesem Verfahren ist die relativ schnelle Beurteilungsmaéglichkeit der
planungsrechtlichen Zulassigkeit eines ansiedlungswilligen Betriebes. Diese vorteilhafte Beurteilungs-
maglichkeit ist eher von Seiten der Genehmigungsbehorde zu sehen.

Im vorliegenden Fall muss die Bauleitplanung sicherstellen, dass immissionsschutzrechtliche Zumutbar-
keitsgrenzen in immissionsempfindlichen Bereichen beim Betrieb von Anlagen nicht Gberschritten werden
bzw. keine Konfliktsituationen ausgeldst werden.

Dabei ist im Allgemeinen davon auszugehen, dass erhebliche Nachteile oder erhebliche Belastigungen fir
die Allgemeinheit oder die Nachbarschaft im Sinne § 3 BImSchG /6/ nicht gegeben sind, wenn
Anforderungen aus offentlich-rechtlichen Vorschriftenwerken eingehalten sind.

Fur die neu zu beurteilende Planflache sollen mittels eines Gerauschkontingentierungsverfahrens die
stadtebaulichen Planungsziele mit den immissionsschutzrechtlichen Zielstellungen in Einklang gebracht
und gesichert werden. Mit einem derartigen Verfahren kann der Nachweis der planungsrechtlichen
Zulassigkeit flexibler, hinsichtlich der Ausnutzung von Flachenressourcen effizienter und beziglich von
Planungszielen direkter gemacht werden. Im spateren Genehmigungsverfahren auf Zulassung einer
Anlage muss die Einhaltung des sich aus dem Emissionskontingent ergebenden Immissionskontingentes
gepruft werden.

8.1.2 Gerduschkontingentierung

Aus juristischen Griinden kénnen im Bebauungsplan nur Festsetzungen enthalten sein, die sich auf das
Plangebiet selbst beziehen. Insofern ist die Eigenschaft eines Gebietes, die zur Immission auf Nachbar-
schaftsgrundstlcken flhrt, eben seine Emission. Ein unter diesem juristischen Aspekt akzeptables
Instrument zur Sicherstellung von immissionsschutzrechtlichen Anforderungen ist deshalb die als
Emissionskontingentierung bezeichnete Festsetzung von Emissionskontingenten Lex flr vorhandene und
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geplante Gewerbe-/oder Industriegebiete. Dabei wird den gerauschemittierenden Flachen, in der Regel
gegliedert in unterschiedliche Teilflachen, ein flichenbezogener Schallleistungspegel L"w so zugewiesen,
dass sich an keinem Ort in der Nachbarschaft eine Uberschreitung von Orientierungswerten bzw. von
geltenden Immissionsrichtwerten ergibt.

Die Kontingentierung schliel3t eine Optimierungsrechnung zur héchstmaéglichen Ausschépfung der
Immissionsrichtwerte in der Nachbarschaft ein.

Gerauschkontingentierungsverfahren stellen eine rechtlich gesicherte Methodik dar, im Bebauungs-
planverfahren eine Konfliktbewéltigung zu erméglichen. Die Gerauschkontingentierung stellt dabei im Sinne
§ 1 Abs. 4 BauNVO /5/ eine eigenschaftsbezogene Gliederung dar, wobei an die Eigenschaft des
akustischen Emissionsverhaltens von Anlagen angeknipft wird.

Die Gerauschkontingentierung wird dblicherweise in gegliederten Plangebieten mit GE/GI-Flachen
angewendet.

Das Gerauschkontingentierungsverfahren stellt primar nicht auf die Einhaltung von Immissionsrichtwerten
in benachbarten Plangebietsteilen mit GE/GI-Charakter ab - diese werden aber grundsatzlich einbezogen.

8.1.3 Emissionskontingentierung

Angewendet wird das Verfahren der Emissionskontingentierung nach DIN 45691 /16/ unter Verwendung
immissionswirksamer flachenbezogener Schallleistungspegel IFSP. Der Begriff IFSP wird in genannter
Norm DIN 45691 /16/ durch den neuen Begriff "Emissionskontingent Lex" ersetzt.

Der Begriff Lek wird in die Planung eingefihrt.

Durch das vorgegebene Emissionskontingent Lex wird das Emissionsverhalten aller Anlagen im Plangebiet
so gesteuert, dass die von der Gesamtheit aller Anlagen ausgehenden Schallemissionen an den Objekten
mit besonderer Schutzbedrftigkeit den maligeblichen Immissionsrichtwert nicht Gberschreiten.

Dem Verfahren liegt der akzeptorbezogene Ansatz der TA Larm /9/ zugrunde. Das bedeutet, dass durch
die Gesamtheit aller Anlagen in Summe der Immissionsrichtwert am maRgeblichen Immissionsort
eingehalten werden muss.

Bei der Berechnung und Optimierung des Gerauschkontingentes wird ein Berechnungsverfahren
verwendet, welches nur das Abstandsmaly Ds und keine Quelleneigenschaften wie Richtcharakteristik,
Frequenz- und Zeitstruktur berticksichtigt.
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Das Abstandsmaf Ds beschreibt ausschlieBlich die geometrische Ausbreitungsdé@mpfung zwischen
Schallquelle und Immissionsort bei Abstrahlung der Schallquelle in einen Vollraum 4 T1. Die Quellenhohe
ist grundsatzlich mit 1 m angenommen. Hindernisse und Bebauungen sind ebenfalls nicht in das
Rechenverfahren eingefhrt.

Weiterer Erlauterungen oder Beschreibungen zum Rechenverfahren bedarf es nicht, da die mathematische
Vorgehensweise in der Kontingentierungsnorm geregelt ist. Es wird darauf hingewiesen, dass auch fiir die
Ermittlung des im Genehmigungsverfahren zu bestimmenden Immissionskontingentes Lik fur einen
Immissionsort das normierte Rechenverfahren zu verwenden ist.

Die "Immissionswirksamkeit" des Emissionskontingentes Lex kommt dadurch zum Ausdruck, dass beim
Nachweis der Einhaltung des Emissionskontingentes im Baugenehmigungsverfahren die tatsachlich
vorhandene Transmissionsleistung auf dem Ausbreitungswege zwischen Quelle (Schallquellen des
Betreibers) und dem maRgeblichen Immissionsort berticksichtigt wird, dazu gehdren beispielhaft
Dampfungen, Abschirmungen durch Gebéaude, Schallschutzmallnahmen oder schalltechnisch glinstige
Anordnungen von Aulienlarmquellen.

Selbst bei Optimierungsrechnungen kommt es bei Kontingentierungsverfahren nicht immer zur vollen
Ausschopfung der Immissionsricht- bzw. Planwerte. Diesem Nachteil von Kontingentierungsverfahren kann
beispielsweise durch zusatzliche Festlegungen entgegengewirkt werden.

Die DIN 45691 /16/ nennt dazu unter anderem die Einflihrung von Richtungssektoren oder die Erhéhung
der Emissionskontingente flir einzelne Immissionsorte.

Derartige Festsetzungen sind bei der Emissionskontingentierung im Rahmen dieses Planverfahrens nicht
eingefihrt.

Es wird nochmals deutlich gemacht, dass auch die Emissionskontingentierung mit der Festsetzung von
Emissionskontingenten immer immissionsbezogen bzw. immissionswirksam zu sehen ist. Entsprechend ist
auch der Nachweis der Kontingenteinhaltung zu fiihren.

8.1.4 Plangebiet
Das Plangebiet ist in 5 Flachen TF gegliedert.

8.1.5 Gesamt-Immissionswert

Der Gesamt-Immissionswert Lg beschreibt den Beurteilungspegel als Summe der einwirkenden
Gerausche aller Betriebe und Anlagen von den Gewerbeflachen.

Der Gesamt-Immissionswert Lg ist durch stédtische Vorgaben bzw. durch 6rtliche Bestandsaufnahmen
festgelegt.
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8.1.6 Vorbelastung

Eine Gerdusch-Vorbelastung Lvor ist zu berticksichtigen.

Alle Bezugs-Immissionsorte sind durch Gewerbelarm vorbelastet. Die GroRe der Vorbelastung ist nicht
quantifizierbar. Insofern wird grundsatzlich von der 6 dB-Regelung Gebrauch gemacht und von reduzierten
Immissionsrichtwerten ausgegangen.

8.1.7 Planwert

Der Planwert Lp. beschreibt fir jeden Bezugs-Immissionsort den Gesamt-Beurteilungspegel unter
Beriicksichtigung der Vorbelastung Lyor.
Nachstehende Tabelle 4 beschreibt fiir alle Bezugsimmissionsorte BIO die einzuhaltenden Anforderungen.

Tabelle4  Planwerte Lp. der Emissionskontingentierung

Bezugs-Immissionsort Gebiet Lai [dB(A)] Lee [dB(A)]
Tag Nacht Tag Nacht

BIO1

Waltersdorf MI 60 45 54 39
Berliner Strale 24

BIO2

BER, Hotel GE 65 50 59 44
BIO33)

WHS, Fuchsgasse 5 WA 5 40 49 34
BIO4

Waltersdorf MI 60 45 54 39
Lilienthalstrafle 25
3) Das Schutzziel fiir den Bereich Siedlung Hubertus wurde im Sinne einer Wohngebietslage auf

Hinweis des LfU [5] angenommen. Stadtebauliche Planungen sehen in diesem Bereich eine
Ablésung von Wohnbauflachen vor.

Die Nachweisfilhrung zur Emissionskontingenteinhaltung erfolgt sinnvoller Weise nur fiir die jeweiligen
quellenorientierten Immissionsorte.

Eine Quellenorientierung wird auf Grund der geringen Anzahl der Bezugs-Immissionsorte hier nicht
vorgegeben. Eine derartige Festlegung obliegt der Genehmigungsbehdrde im Objektplanungsverfahren.
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8.2. Ergebnisse der Emissionskontingentierung

Zu den Ergebnissen ist grundsatzlich zu erwahnen, dass die Emissionskontingentgrenze nicht nur durch
die Bezugsimmissionsorte BIO bestimmt ist, sondern durch die unmittelbar angrenzenden Gewerbeflachen
im Plangebiet eingeschrankt wird. Auf Grund der groBen Entfernung zwischen Plangebiet und
Bezugsimmissionsorten wird der einzuhaltende Orientierungswert der im Plangebiet benachbarten
Gewerbeflachen maligeblich.

Nachstehende Tabelle 5 zeigt die Ergebnisse der Emissionskontingentierung.

Tabelle 5  Ergebnisse zu Kontingentierungsberechnungen und
akustische Planvorgaben

Teilflache Gebiets- ca. TF Emissionskontingent Lek
TF bezeichnung [m?] [dB/m?]
Tag / Nacht
TF1 GE 1 7800 67 /51
TF 2 GE 2 11800 66 /51
TF3 GE 3 5800 67 /52
TF4 GE 4 61800 69 /54
TF5 GE S 26800 69 /55
F . Festgesetzte Teilflachen des Plangebietes
Lex  : Emissionskontingent fiir einzelne Teilflachen TF in dB/m?

(Lex ist gleichbedeutend mit dem immissionswirksamen flachenbezogenen
Schallleistungspegel IFSP)

Die ausgewiesenen Emissionskontingente sind Planungswerte zur Verteilung der an den maRgeblichen
Bezugs-Immissionsorten fir das Plangebiet insgesamt zur Verfligung stehenden Gerauschanteile.

Die absolute GroRe der Emissionskontingente richtet sich unter anderem sehr stark nach dem Rechen-
verfahren, siehe auch Pkt. 8.1.3.

In der Praxis werden die mdglichen akustischen Schallleistungen auf Grund der Anrechenbarkeit der
Transmissionsverluste auf dem Ausbreitungsweg im Vergleich mit den Kontingenten héher ausfallen als
nach dem angewendeten Rechenverfahren hier ausgewiesen.

Das angegebene Emissionskontingent kann (nicht zwingend) in Form von Lek [dB] im B-Plan festgesetzt
und als einen Belang neben anderen berticksichtigt werden.

Zur besseren Handhabung im Nachweisverfahren werden die Gesamt-Immissionskontingente IKges an den
Bezugs-Immissionsorten in der Anlage 3 angegeben.

Die Gesamt-Immissionskontingente IKges beschreiben den Beurteilungspegel als Immissionsrichtwertanteil,
der durch die Einwirkung einer gesamten Teilflache (TF1 bis TF5) am jeweiligen Bezugs-Immissionsort BIO
einwirken darf.
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Welcher Bezugs-Immissionsort (oder Orte) im einzelnen Genehmigungsverfahren zum Nachweis der
Einhaltung der Kontingentierungsvorgabe heranzuziehen ist wird der priifenden Behérde tberlassen.

9. Zusammenfassende Bewertung und Hinweise zur Abwagung

Nachstehend werden die Untersuchungsergebnisse zum Schallschutz als Grundlage flir die Abwagung und
den Umweltbericht zusammengefasst dargestellt.

1. Schutzziele

1.1. Wirkungen auf die Planflache
1. Das Plangebiet wird stadtebaulich als Gewerbegebietsflache entwickelt. Fir diese
Zweckbestimmung werden die nachstehenden Schutzziele definiert:

— Schutzziel gegenuber Verkehrslarm: <65 dB tags
<55 dB nachts

— Schutzziel gegenuber Gewerbelarm: <65 dB tags
<50 dB nachts

— Schutzziel gegenuber Fluglarm:
Der Geltungsbereich des Bebauungsplanes grenzt an festgesetzte Larmschutzbereiche des
Flughafens Berlin Brandenburg.
Konkret wird das Plangebiet von der Tag-Schutzzone 1 nicht bertihrt. Der Kartierungsbereich der
Tag-Schutzzone 2 tangiert das Plangebiet nur im duflersten sidlichen Bereich der
Gewerbegebietsflachen GE3 und GE5. Der Planteil mit den stdlich der Planstralie B
eingeordneten Gewerbeflachen GE3 und GES5 liegt in der Nacht-Schutzzone.
Fur von Larmschutzbereichen betroffene Plangebiete gelten die Schallschutzregelungen der
2. Flugplatz-SchallschutzmaRnahmenverordnung (2. FlugLSV).
Nach § 3 dieser Verordnung sind Schallschutzmafinahmen fir die Nacht-Schutzzone wie
nachstehend zu realisieren:

bei einem aquivalenten Dauerschallpegel R'wyes fur
fir die Nacht (LaeqNacht) von Schlafrdume

weniger als 50 dB(A) 30dB

50 bis weniger als 55 dB(A) 35dB

55 bis weniger als 60 dB(A) 40 dB

60 bis weniger als 65 dB(A) 45 dB

65 dB(A) und mehr 50 dB
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Die betroffenen Planflachen GE3 und GES5 liegen in dem gekennzeichneten Dauerschallpegel-
bereich 50 bis 55 dB. Die Anforderung R'wres beschreibt das bewertete Bauschallddmm-MaR des
Umfassungsbauteils in Analogie zu DIN 4109 Ausgabe 1989 und gleichbedeutend zu DIN 4109
Ausgabe 2018 /25/.

Nach den vorliegenden Nutzungsschablonen waren von dieser Regelung ausschlieRlich
Hotelanlagen betroffen.

BezUglich des Tagschutzes gegenuber Fluglarm gelten die Regelungen der Schallschutznorm

DIN 4109 /24/,/25/

Nach den vorliegenden Kartierungen zu den Fluglarmschutzbereichen ist im Bereich der
stidlichsten Planflache von einem aquivalenten Dauerschallpegel von tags kleiner 60 dB
auszugehen. Verkehrslarmimmissionen liegen in diesem sudlichsten Planbereich bis zu 10 dB Uber
der Fluglarmimmission. Damit ergeben sich die Anforderungen an die baulichen
SchutzmaBnahmen in der Regel immer in Analogie zu den Festsetzungen zum Verkehrslarm. Eine
Prifung im Einzelfall ist in der Objektplanung immer vorzunehmen.

Aus den Festsetzungen zum Schallschutz gegeniber Verkehrslarm ergeben sich deutlich hdhere
bauakustische Anforderungen als vergleichsweise gegentber Fluglarm. Insofern werden die
Anforderungen gegeniiber Fluglarm immer abgedeckt sein. Eine Ausnahme bildet der
Festsetzungspunkt, dass ausnahmsweise ein geringerer MaRgeblicher AuRenlarmpegel im
Zusammenhang mit gegenseitiger Gebaudeabschattung angesetzt werden kann.

Das gilt fir Fluglarm nicht.

2. Das Plangebiet ist durch Verkehrslarm (Schienenverkehrslarm, StraRenverkehrslarm, Fluglarm)
belastet. Die prioritatische Belastung bildet der StraRenverkehrslarm.
Der Schienenverkehrslarm aus dem zukunftigen Betrieb der Bahnstrecke zum BER ist ohne
akustischen Wirkungseinfluss auf das Plangebiet. Die Beurteilungspegel Tag/Nacht sind informativ
unter 45/40 dB zu nennen.

Die Fluglarmsituation ist ebenfalls nicht Gesamtpegel erhohend wirksam, die Situation ist unter 1.1.
ausreichend beschrieben.

Den entscheidenden Verkehrslarmanteil emittieren die Autobahnen, hier insbesondere die A 117.
Auffallig ist, dass die Transversale zu erheblichen Anteilen die Verkehrslarmsituation mit bestimmt.

Die StralRenlarmsituation liegt im Plangebiet bei ca. tags zwischen 65 dB und 73 dB bzw. nachts
zwischen 60 dB und 69 dB.
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Die festgestellten Verkehrslarmimmissionen Uberschreiten teilweise die gewahlten Schutzziele.
Das trifft insbesondere auf den Nachtzeitraum zu.

Daraus leitet sich ab, dass Malinahmen zur Konfliktbewaltigung zu untersuchen und
maglicherweise festzusetzen sind.

Dazu wird in dem nachfolgenden Punkt 3 ausgefhrt.

3. MafRnahmenprifung
Primare Stufen der Abwagungskaskade
Trennungsgrundsatz nach § 50 BImSchG
Ein Ausweichen auf entferntere Flachen ist nicht mdglich auf Grund des Vorhabens der
Erschlieung notwendiger Gewerbeflachen entsprechend der Masterplanung.

Larmrobuster Stadtebau

Zielstellung ist, durch Gebaudestellungen gegenseitiger Abschirmungen zu schaffen.
Eine derartige Vorgabe zu Geb&udestellungen ist nicht sinnvoll, da eine allseitige hohe
Verkehrslarmeinstrahlung gegeben ist.

Aktive Schallschutzmalnahmen

Aktive SchallschutzmaBnahmen stellen sich als unverhaltnismaRig zum Schutzziel dar.

Es ware nicht vertretbar, Larmschutzwande an den Autobahnen und an der Transversale zu
errichten.

Passive MalRnahmen der Abwagungskaskade
Zur Sicherstellung der héchstzulassigen Innenpegelanforderungen in Rdumen ist die

Notwendigkeit der Planung von passiven SchallschutzmalRnahmen in Verbindung mit einer
Raumliiftung in der Objektplanungsebene zu prifen. Der Bebauungsplan gibt dafiir den
notwendigen Ansatz in Form von Beurteilungspegeln aus StraRenverkehrslarm vor.

Bei der bauakustischen Auslegung von AuRenbauteilen ist neben dem in der Bebauungsplanung
dargestellten StraRenverkehrslarmsituation auch der Flugléarm zu beachten.

Die empfohlene Festsetzung bezieht sich auf ein Schutzziel, welches auf einzuhaltende
Innenraumpegel abstellt. Das ist darin begriindet, dass im Plangebiet ein allseitiger und auf die
Quellenarten bezogen sehr unterschiedlich wirkender Schalleinfall vorliegt, welcher einen aktiven
Schallschutz, Grundrissorientierungen und ahnliches, als Schutzmalinahmen nicht sinnvoll macht.

GWJ Ingenieurgesellschaft fir Bauphysik GbR, Berliner Strale 62, 03046 Cottbus, Telefon (0355) 791689, Telefax 791685



Bebauungsplan Nr. 04/17, Gemeinde Schénefeld im Ortsteil Waltersdorf
Schalltechnisches Gutachten - Arbeitsstand zum Entwurf

18-040-Gutachten 210504 Seite 26 von 29

Der Nachweis der Einhaltung von Innenraumpegeln ist objektbezogen nach den Vorgaben der
Schallschutznorm DIN 4109-1: 2018 mit nachstehendem Grundzusammenhang zu flhren:

R|W,ges = La- KRaumart

mit:

KRraumart = 30 dB fur Aufenthaltsraume in Wohnungen,
Ubernachtungsraume in )
Beherbergungsstatten, Unterrichtsraume und Ahnliches;

KRraumart = 35 dB fir BUroraume und schutzbedurftige Raume im Sinne der
Schallschutznorm DIN 4109

La = der malRgebliche AuRenlarmpegel nach DIN 4109-2:

2018-01, welcher im vorliegenden Fall aus dem Gesamt-
Beurteilungspegel fur Verkehrslarm zu bilden ist

Erfahrungsgeman sind die mit der Zielsetzung zur Einhaltung von Innenraumpegeln verbundenen
baulichen MaRnahmen auch am Planungsstandort umsetzbar und zumutbar.

Nachstehende Planungshinweise zum Umgang mit AuRenlarmsituationen werden gegeben:

1. In Planbereichen, die von Fluglarmschutzzonen umfasst sind, ist die notwendige
Schallddmmung nach den Regelungen der 2. Flugplatz- Schall-SchutzmaRnahmenverordnung
zu bemessen und parallel auch auf der Grundlage der in den Nebenzeichnungen dargestellten
Beurteilungspegel aus Verkehrslarmeinfluss zu ermittein. Die héherwertigen Schalldamm-
Mafe sind umzusetzen.

2. In Planbereichen, die von Fluglarmschutzzonen nicht umfasst sind, sind durch eine einfache
Beurteilungspegeladdition die Larmarten Fluglarm und Verkehrslarm zu einer
Gesamtlarmdarstellung zusammenzufiihren, welche die Grundlage der bauakustischen
Auslegung von AuRenbauteilen bildet.

Die Fluglarmimmissionssituation ist flir jedes bestimmte Bauvorhaben als eine sogenannte
Pegelabfrage bei der Flughafen Berlin- Brandenburg GmbH einzuholen.

Es ist einzuschatzen, dass im Regelfall die Verkehrslarmsituation den BemessungsmaRstab
darstellen wird
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Empfohlene Festsetzungen:
l. Im Plangebiet sind die AuRenbauteile von Gebauden mit Aufenthaltsraumen so
auszubilden, das folgende Innenraumlarmpegel nicht tiberschritten werden:
- in Raumen, die auch zum Schlafen genutzt werden, nachts (22:00 - 6:00 Uhr)
bei geschlossenem Fenster 30 dB (A)
- in Wohn- und Arbeitsrdumen tags (6:00 - 22:00) 35 dB (A)

Il. Die zugrunde zu legenden mafRgeblichen Auenlarmpegel (La) sind aus den ermittelten
Beurteilungspegeln flr StraRenverkehrslarm des Schallgutachtens vom 04.05.2021
abzuleiten, welches Bestandteil der Satzungsunterlagen ist.

Ein geringer maRgeblicher AuRenlarmpegel kann dann zugrunde gelegt werden, wenn
dieser im Baugenehmigungsverfahren (z.B. durch entsprechende Geb&udeanordnung)
nachgewiesen wird oder die im schalltechnischen Gutachten angenommenen
Ausgangsdaten nicht mehr zutreffend sind.

Il Im Plangebiet ist eine Fensterliftung bei Schlafraumen nicht méglich.
Alternativ ist durch bauliche SchallschutzmaRnahmen wie Vorbauten (Glasscheiben,
verglaste Loggien, Wintergarten, etc.), Schiebeladen oder besonderen
Fensterkonstruktionen sicherzustellen, das bei einem teilgeéffneten Fenster und
gewahrleisteter Bellftbarkeit ein Innenraumpegel von L ,n = 30 dB nachts in Schlafraumen
nicht Uberschritten wird.
Kann keine der festgesetzten Malnahmen umgesetzt werden, muss eine
fensterunabhangige Luftungsanlage vorgesehen werden, welche einen ausreichenden
Luftaustausch bei geschlossenem Fenster im Nachtzeitraum sicherstellt.

Hinweise:
l. Die Bewertung des Fluglarmeinflusses ist nach den informativen Vorgaben in Pkt. 10 des
Schallschutzgutachtens vom 04.05.2021 fiir jede Objektplanung vorzunehmen.

Il. Fur Flugléarm sind die Beurteilungspegel durch eine Pegelabfrage bei der Flughafen Berlin
Brandenburg GmbH einzuholen.

Il Schallschutzmafinahmen sind bei Erforderlichkeit eines Liftungskonzeptes mit diesem
abzustimmen.
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1.2. Wirkungen aus dem Plangebiet
1. Emissionskontingentierung
Zur Beschreibung des zulassigen Emissionsverhaltens von Betrieben und vorsorglichen Sicherung
umweltrelevanter Belange im schutzbedurftigen Drittbereichen wird eine
Emissionskontingentierung auf der Grundlage der DIN 45691 vorgenommen.

Dieses Emissionskontingent betragt:

Teilflache Gebiets- Emissionskontingent Lex
TF bezeichnung [dB/m?]
Tag / Nacht
TF 1 GE 1 67 /51
TF2 GE 2 66 /51
TF3 GE 3 67 /52
TF 4 GE 4 69 /54
TF5 GE 5 69/55

Das Emissionskontingent beschreibt einen immissionsbezogenen Schallleistungspegel in dB/m2
Validiert ist das Modell an den Bezugs-Immissionsorten

BIO1: Waltersdorf, Berliner Str. 24
BIO2: BER, Hotel

BIO3: Schonefeld, WHS Fuchsgasse 5
BIO4: Waltersdorf, WHS Lilienthalstr. 25

Das Schutzziel an den Bezugs-Immissionsorten ist unter Beriicksichtigung einer Vorbelastung wie
nachstehend gewahlt:

Bezugsimmissionsort Schutzziel Gebietseinstufung
Tag / Nacht
BIO1 Waltersdorf, Berliner Str. 24 54139 MI
BIO2 BER, Hotel 59744 GE
BIO3 Schénefeld, WHS Fuchsgasse 5 49/34 WA
BIO4 Waltersdorf, WHS Lilienthalstr. 25 54139 MI
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Empfohlene Festsetzung:

Das Plangebiet wird gemaR § 1 Abs. 4 BauNVO in die Teilflachen TF1 bis TF5
mit folgenden Vorgaben gegliedert:

Im Teilflachengebiet sind nur Anlagen und Betriebe zulassig, deren
Schallemissionen die folgenden Emissionskontingente Lek nicht Uberschreiten:

Emissionskontingente Lek

Teilflache Emissionskontingent Lek
TF [dB/m?]
Tag / Nacht
TF 1 67 / 51
TF 2 66 / 51
TF 3 67 /52
TF 4 69 / 54
TF 5 69 / 55

Dipl.-Ing. Reinhard Jackisch

von der IHK Cottbus

6.b.u.v. Sachverstandiger fiir Bauakustik und Schallimmissionsschutz
Bauaufsichtlich anerkannter Priifsachverstandiger fiir Schallschutz
stv. Leiter der akkreditierten Messstelle nach § 29b BImSchG
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Anlage 1

Bild1  Ubersichtslageplan

Bild2  Lageplan (Bebauungsplanauszug)

Bild3  Quellenplan StraRenverkehrslarm

Bild4  Quellenplan Emissionskontingentierung

Bild5  Verkehrliche Untersuchung zur Anschlussstelle Hubertus
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Bild1  Ubersichtslageplan
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Bild2  Lageplan (Bebauungsplanauszug)
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Bild3  Quellenplan Straenverkehrslarm
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Bild4  Quellenplan Emissionskontingentierung
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Bild5  Verkehrliche Untersuchung zur Anschlussstelle Hubertus
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Anlage 2

Tabelle 1 Einzelpunktberechnungen Beurteilungspegel, Stralen- und
Schienenverkehrslarm, Gesamtverkehr

Bild 1 Schallimmissionsraster Tag, Verkehrslarm,
4 m Nachweisebene

Bild 2 Schallimmissionsraster Nacht, Verkehrslarm,
4 m Nachweisebene
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Tabelle 1

Einzelpunktberechnungen Beurteilungspegel, Strallen- und
Schienenverkehrslarm, Gesamtverkehr

Anlage 2 / Seite 1 von 4

Mittlere Liste »

Punktberechnung

Immissionsberechnung

IPkt009 » 101 Verkehr,GE4 2021 Verkehr gesamt Einstellung:
x = 3401686.71 m y =5803822.92 m z=4.00m
Tag Nacht
LriA LrA LriA LrA
/dB /dB /dB /dB
SR19001 » A117 RLS19 58.6 58.6 54.4 54.4
SR19006 » Transversale 3 RLS19 57.0 60.9 49.4 55.6
SR19003 » Al113-2 RLS19 56.3 62.2 51.6 57.0
SR19005 » Transversale 2 RLS19 55.3 63.0 47.7 57.5
SR19002 » A113-1 RLS19 54.1 63.5 49.5 58.1
SR19007 » Planstralle A,B RLS19 449 63.6 36.2 58.2
S03Z002 » Bahn 44.5 63.6 40.1 58.2
SR19004 » Transversale 1 RLS19 37.6 63.6 30.0 58.2
Summe 63.6 58.2
IPkt011 » 102 Verkehr,GE4 2021 Verkehr gesamt Einstellung:
X =3401693.89 m y =5803607.51 m z=4.00m
Tag Nacht
LriA LrA Lri,A LrA
/dB /dB /dB /dB
SR19001 » Al117 RLS19 60.7 60.7 56.5 56.5
SR19005 » Transversale 2 RLS19 57.5 62.4 49.9 57.3
SR19002 » A113-1 RLS19 56.2 63.3 51.5 58.3
SR19003 » Al113-2 RLS19 55.6 64.0 51.0 59.1
SR19006 » Transversale 3 RLS19 45.9 64.1 38.3 59.1
SR19007 » PlanstraBe A,B RLS19 45.7 64.1 37.0 59.1
S032002 » Bahn 41.9 64.2 375 59.2
SR19004 » Transversale 1 RLS19 40.8 64.2 33.3 59.2
Summe 64.2 59.2
IPkt012 » 103 Verkehr,GE5 2021 Verkehr gesamt Einstellung:
X =3401685.91 m y =5803289.19 m z=4.00m
Tag Nacht
LriA LrA Lri,A LrA
/dB /dB /dB /dB
SR19001 » Al117 RLS19 66.0 66.0 61.8 61.8
SR19002 » A113-1 RLS19 58.5 66.7 53.8 62.4
SR19005 » Transversale 2 RLS19 57.5 67.2 49.9 62.7
SR19003 » Al113-2 RLS19 53.7 67.4 49.0 62.9
SR19004 » Transversale 1 RLS19 46.7 67.5 39.1 62.9
SR19007 » PlanstraBe A,B RLS19 45.2 67.5 36.5 62.9
S03z002 » Bahn 38.9 67.5 344 62.9
SR19006 » Transversale 3 RLS19 38.4 67.5 30.8 62.9
Summe 67.5 62.9
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Fortsetzung Tabelle 1  Einzelpunktberechnungen Beurteilungspegel, Straken- und
Schienenverkehrslarm, Gesamtverkehr
IPkt017 » 104 Verkehr,GE1 2021 Verkehr gesamt Einstellung:
X =3401625.47 m y =5803557.48 m z=4.00m
Tag Nacht
LriA LrA LriA LrA
/dB /dB /dB /dB
SR19005 » Transversale 2 RLS19 65.2 65.2 57.6 57.6
SR19001 » Al117 RLS19 59.9 66.3 55.6 59.8
SR19002 » A113-1 RLS19 57.6 66.9 53.0 60.6
SR19003 » A113-2 RLS19 56.5 67.3 51.8 61.1
SR19006 » Transversale 3 RLS19 44.3 67.3 36.7 61.1
SR19007 » PlanstralBe A,B RLS19 42.5 67.3 33.8 61.1
SR19004 » Transversale 1 RLS19 42.2 67.3 34.6 61.2
S03Z002 » Bahn 41.7 67.3 37.2 61.2
Summe 67.3 61.2
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Bild1  Schallimmissionsraster Tag, Verkehrslarm, 4 m Nachweisebene

Tag
Pegel
dB(A)

>..-35
»35-40
>40-43
>45-50
>50-55
>55-60
>60-65
>85-70
>70-75
>75-80
>80-..

\
—
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Bild 2 Schallimmissionsraster Nacht, Verkehrslarm, 4 m Nachweisebene
Macht
Pegel
dB(A)
»..—-35

>35-40
>40-45
>45-50
>50-55
>55-60
>60-65
>65-70
>70-75
>75-80
>E0-..
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Bild 1 Schallimmissionsraster Kontingentierung Tag
Bild 2 Schallimmissionsraster Kontingentierung Nacht

Tabelle 1  Immissionsrichtwertanteile
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Bild 1 Schallimmissionsraster Kontingentierung Tag
Tag
Pegel
dB(A)

>..-35
>35-40
>40-45
»>45-50
>50-55
>55-80
>80-85
>85-T0
>70-T75
>T75-80
>B0-..
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Bild 2 Schallimmissionsraster Kontingentierung Nacht
MNacht
Pegel
dBiA)
>..—35

>35-40
»40-45
>45-50
>30-55
>55-60
>60-65
>65-70
>70-75
>75-80
>B0-..
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Tabelle 1 Immissionsrichtwertanteile
Mittlere Liste » Punktberechnung
Immissionsberechnung
IPkt001 » BIOL, 2021 Kontingent 2021
Waltersdorf,Berl.Str.24
X = 3401684.48 m y =5802573.18 m z=4.00m
Tag Nacht
LriA LrA Lri,A LrA
/dB /dB /dB /dB
FLGKO016 » TF4-GE4 45.6 45.6 30.6 30.6
FLGKO017 » TF5-GE5 45.5 48.6 315 34.1
FLGKO013 » TF3-GE3 36.8 48.8 21.8 34.3
FLGKO014 » TF2-GE2 35.9 49.1 20.9 34.5
FLGKO015 » TF1-GE1 32.8 49.2 16.8 34.6
Summe 49.2 34.6
IPkt002 » BIO 2, BER, Hotel 2021 Kontingent 2021
X = 3400755.16 m y =5803694.48 m z=4.00m
Tag Nacht
LriA LrA Lri,A LrA
/dB /dB /dB /dB
FLGKO016 » TF4-GE4 46.3 46.3 31.3 313
FLGKO017 » TF5-GE5 42.0 47.7 28.0 33.0
FLGKO014 » TF2-GE2 36.8 48.0 21.8 33.3
FLGKO015 » TF1-GE1 35.6 48.2 19.6 335
FLGKO013 » TF3-GE3 34.0 48.4 19.0 33.6
Summe 48.4 33.6
IPkt003 » §|o 3, WHS Fuchsgasse |50,1 kontingent 2021
x = 3401669.63 m y =5804541.57 m z=4.00m
Tag Nacht
LriA LrA LriA LrA
/dB /dB /dB /dB
FLGKO016 » TF4-GE4 46.8 46.8 31.8 31.8
FLGKO017 » TF5-GE5 40.2 47.7 26.2 32.9
FLGKO015 » TF1-GE1 37.9 48.1 21.9 33.2
FLGKO014 » TF2-GE2 36.0 48.4 21.0 33.5
FLGKO013 » TF3-GE3 31.6 48.5 16.6 33.6
Summe 48.5 33.6
IPki013 » \?\/lgt‘::’rsdorf,LiIienthalstra 2021 Kontingent 2021
X = 3402301.12 m y =5802865.30 m z=4.00m
Tag Nacht
LriA LrA Lri,A LrA
/dB /dB /dB /dB
FLGKO016 » TF4-GE4 46.3 46.3 31.3 313
FLGKO017 » TF5-GE5 45.1 48.7 311 34.2
FLGKO014 » TF2-GE2 36.0 48.9 21.0 34.4
FLGKO013 » TF3-GE3 35.7 49.1 20.7 34.6
FLGKO015 » TF1-GE1 335 49.3 17.5 34.6
Summe 49.3 34.6

GWJ Ingenieurgesellschaft fir Bauphysik GbR, Berliner Strale 62, 03046 Cottbus, Telefon (0355) 791689, Telefax 791685




	18-040-Gutachten 210504
	1. Auftrag und Herangehensweise
	2. Örtliche Situation
	3. Grundlagen
	3.1 Planungsunterlagen
	3.2 Vorschriften, Beurteilungsgrundlagen, Quellen
	3.3 Sonstige Grundlagen

	4. Vorbelastung
	5. Immissionsorte
	6. Immissionsrichtwerte und Schutzziele
	7. Wirkungen auf das B-Plangebiet
	7.1 Straßenverkehrslärm
	7.1.1 Öffentlicher Straßenverkehr
	7.1.1.1 Bewertungsmodell öffentlicher Straßenverkehr
	7.1.1.2 Eingangsdaten für schalltechnische Berechnungen
	7.1.1.3 Berechnungsergebnisse
	7.1.1.4 Bewertung


	7.2 Schienenverkehrslärm
	7.2.1 Bewertungsmodell
	7.2.2 Eingangsdaten für schalltechnische Berechnungen
	7.2.3 Berechnungsergebnisse
	7.2.4 Bewertung

	7.3 Fluglärm
	7.3.1 Bewertungsmodell
	7.3.2 Immissionssituation
	7.3.3 Bewertung


	8. Wirkungen aus dem B-Plangebiet
	8.1 Gewerbelärm
	8.1.1 Allgemeines
	8.1.2 Geräuschkontingentierung
	8.1.3 Emissionskontingentierung
	8.1.4 Plangebiet
	8.1.5 Gesamt-Immissionswert
	8.1.6 Vorbelastung
	8.1.7 Planwert

	8.2. Ergebnisse der Emissionskontingentierung

	9. Zusammenfassende Bewertung und Hinweise zur Abwägung

	18-040-Gutachten A1 210504
	Anlage 1

	18-040-Gutachten A2 210504
	Anlage 2

	18-040-Gutachten A3 210504
	Anlage 3


